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Autobahnzubringer gesperrt
Reichenburg. – Der A3-Zubringer in
Reichenburg muss für Deckbelags-
und Markierungsarbeiten im Zusam-
menhang mit dem Bau des neuen
Linksabbiegers zwischen der Speer-

strasse und der Kantonsstrasse Rei-
chenburg von heute Freitag ab
18.30 Uhr bis Sonntag, 17. April, um
16 Uhr gesperrt werden. Die entspre-
chende Umleitung ist signalisiert. (asz)

Die Bauarbeiten am Autobahnzubringer schreiten voran. Bild Hansueli Rüegsegger

Wenn Mami oder 
Papi zur Flasche greift
Schwyz. – Sucht Info Schweiz hat ges-
tern an einem Mediengespräch in
Bern eine nationale Internetplatt-
form für Kinder alkoholabhängiger
Eltern vorgestellt. Unter www.mama
trinkt.ch oder www.papatrinkt.ch
können sich Kinder von 8 bis 12 Jah-
ren sowie Jugendliche von 13 bis 20
Jahren in jeweils separaten Bereichen
austauschen. Sie finden Informatio-
nen, Tipps, Erlebnisberichte und Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen.
Präventionsfachleute von Sucht Info
Schweiz moderieren die Gesprächsfo-
ren täglich von 8 bis 21 Uhr. 

Die neue Internetplattform soll be-
troffenen Heranwachsenden und Ju-
gendlichen den Zugang zu weiterge-
henden kantonalen Hilfsangeboten
erleichtern, heisst es in einer Medien-
mitteilung von Sucht Info Schweiz.
Zudem soll sie eine Hilfe für Fachleu-
te und Bezugspersonen sein und «Sy-
nergien zu kantonalen Angeboten för-
dern». (asz)

Gedenkfeier
zum Todestag Jesu
Ausserschwyz. – Zeugen Jehovas aus
der Region halten am Todestag Jesu
ihre jährliche Gedenkfeier ab. Dieses
Jahr findet sie am Sonntag, 17. April,
um 20 Uhr im Dorfzentrum (Gemein-
dehaus) Altendorf statt. Das Thema
lautet «Biblische Grundsätze – eine
Hilfe bei heutigen Problemen?». Am
Samstag, 7. Mai, um 16.15 Uhr sowie
um 18.30 Uhr findet ein weiterer spe-
zieller Vortrag statt. Treffpunkt ist im
Königreichssaal der Zeugen Jehovas,
Gewerbehaus Oberhöfli, Schübel-
bach. Interessierte sind zu beiden An-
lässen herzlich eingeladen. (eing)

Vögele-Aktionäre
stimmten Anträgen zu
Pfäffikon. – Die Aktionärinnen und
Aktionäre der Charles Vögele Hol-
ding AG genehmigten an der Gene-
ralversammlung vom Mittwoch den
Geschäftsbericht 2010 und stimmten
sämtlichen Anträgen des Verwaltungs-
rats zu. Die Generalversammlung be-
willigte die Kapitalherabsetzung von
30,8 Mio. auf 26,4 Mio. Fr. und die
Nennwertrückzahlung von 50 Rap-
pen pro Aktie. Alain Caparros, Hans
Ziegler, Jan C. Berger und Peter Litt-
mann wurden für eine Amtsperiode
von einem Jahr wiedergewählt. Alain
Caparros amtet weiterhin als Verwal-
tungsratspräsident, Hans Ziegler als
Vize-Präsident. (eing) 

Hohe Kosten für Impfgegner
Ein Gegner der Blauzungen-
impfung muss Gerichtskosten
von fast 2500 Franken bezah-
len. Er wehrte sich bis vor Bun-
desgericht gegen die 45 Fran-
ken für eine Verfügung.

Von Ruggero Vercellone

Schwyz. – Der Tierhalter hatte am
8. Februar 2010 ein Gesuch gestellt,
damit er seine Tiere nicht gegen die
Blauzungenkrankheit impfen lassen
musste. Der Kantonstierarzt der Ur-
kantone genehmigte das Gesuch.
Gleichzeitig verfügte der Kantons-
tierarzt, dass der Tierhalter im Fall ei-
nes Ausbruchs der Blauzungenkrank-
heit in seinem ungeimpften Tierbe-
stand keinen Anspruch auf Entschädi-
gungsleistungen habe.

Zudem wurde der Bauer verpflich-
tet, jeden Verdacht auf das Vorliegen
der Tierseuche in seinem Bestand um-
gehend zu melden. Schliesslich be-
hielt sich der Kantonstierarzt weitere
Anordnungen vor, falls die Seuchen-
lage sich verschlechtern sollte, und
verlangte für diese Verfügung pau-

schal 45 Franken inklusive Gebühren
und Auslagen. 

Kosten selber in Höhe getrieben
Mit der Befreiung von der Impfpflicht
zeigte sich der Tierhalter zwar einver-
standen, nicht aber mit den übrigen
Punkten der Verfügung und den Kos-
ten von 45 Franken. Er erhob Ein-
sprache, die der Kantonstierarzt am
10. Juni 2010 abwies – unter Auferle-
gung der Kosten im Einsprachever-
fahren von 350 Franken. Dagegen
wehrte sich der Tierhalter bei der
nächsten Instanz – beim Schwyzer
Regierungsrat. Dieser wies die Be-
schwerde ab und legte dem Tierhalter
weitere Verfahrenskosten von 500
Franken auf.

Der Tierhalter zog die Sache weiter
vors Verwaltungsgericht, das die Be-
schwerde ebenfalls abwies und weite-
re Verfahrenskosten von 1000 Fran-
ken erhob. Inzwischen hatten sich die
Verfügungskosten von 45 Franken
wegen der Prozessfreude des Tierhal-
ters selbst auf 1895 Franken erhöht.
Doch der Bauer liess nicht locker und
zog den Fall vors Bundesgericht, wo
er nun ebenfalls unterlag und ihm wei-

tere Gerichtskosten von 600 Franken
auferlegt wurden.

Streit um Verfügungscharakter
Der Tierhalter vertrat die Meinung,
der Kantonstierarzt hätte keine Ver-
fügung erlassen dürfen. Der Bürger
könne nicht zwischen Verfügungen
mit Verfügungscharakter und solchen
ohne Verfügungscharakter unterschei-
den. Regierungsrat und Verwaltungs-
gericht hätten darauf hinwirken müs-
sen, dass der Kantonstierarzt künftig
keine Verfügungen ohne Verfügungs -
charakter mehr erlassen dürfe. Dies
nicht getan zu haben, sei willkürlich.

Diese Argumentation stösst gemäss
Bundesgericht ins Leere. Der Kan-
tonstierarzt habe durchaus eine Ver-
fügung mit konkreten unmittelbaren
Rechtswirkungen erlassen, habe er
doch das Gesuch des Beschwerdefüh-
rers um Befreiung von der Impfpflicht
gegen die Blauzungenkrankheit ge-
nehmigt. Daran ändere sich nichts,
auch wenn in den nachfolgenden Zif-
fern der Verfügung Informationen ein-
flossen, denen der Regierungsrat und
das Verwaltungsgericht Verfügungs -
charakter absprachen.

Einzahlung in Kasse war Steuerumgehung
Wer drei Jahre vor seiner Pen-
sionierung freiwillige Einzah-
lungen in die Pensionskasse
leistet und dann eine Kapital-
leistung bezieht, umgeht die
Steuern. Zu diesem Schluss
kam die Schwyzer Steuerkom-
mission.

Von Ruggero Vercellone

Schwyz. – In den Jahren 2006 bis
2008 hat ein Schwyzer Arbeitnehmer
freiwillig in drei Schritten total
382 878 Franken in seine Pensions-

kasse eingezahlt. Dabei profitierte er
davon, dass er diese Einzahlungen in
die zweite Säule teils bei den Steuern
abziehen konnte. Am 30. Juni 2008
wurde der Arbeitnehmer frühpensio-
niert. Kurz darauf bezog er von der
Pensionskasse eine Kapitalleistung
von rund einer Million Franken, zu-
sätzlich neben der Rente aus dem
Rentenplan. Damit war die Steuer-
verwaltung nicht einverstanden. Sie
forderte die Steuerabzüge zurück.
Leistungen aus freiwilligen Einkäufen
dürfen gemäss Gesetz nicht innerhalb
der nächsten drei Jahre in Kapital-
form aus der Vorsorge zurückgezogen

werden. Die Einsprache gegen die
Steuerverwaltung wies die kantonale
Steuerkommission ab.

Volle Rente ohne Nachzahlung
Es sei zwar unbestritten, dass der Ein-
sprecher seinen Rentenplan mit zu-
sätzlichen Mitteln ergänzen musste,
wenn er die drohende Rentenkürzung
aufgrund seiner Frühpensionierung
vermeiden wollte. Da er im Kapital-
plan aber bereits über «ein ausrei-
chend hohes Guthaben verfügte»,
wären keine neuen Einzahlungen in
die Pensionskasse nötig gewesen.
«Der Einsprecher hätte sich auch oh-

ne die Einkäufe eine volle Rente aus-
zahlen lassen können, wenn er den
Rentenplan mit vorhandenen Mitteln
aus dem Kapitalplan gespiesen hätte.
Die Kapitalauszahlung wäre einfach
tiefer ausgefallen. Demgegenüber
hätte der Einsprecher aber über ein
grösseres Barvermögen verfügt, wel-
ches er anderweitig hätte investieren
können», schreibt die Steuerkommis-
sion in ihrem gestern veröffentlichten
Urteil. Das Vorgehen des Einsprechers
müsse als Steuerumgehung beurteilt
werden, weil die Pensionskasse als
steuerbegünstigtes Kontokorrent
zweckentfremdet wurde.

Einblick ins Gehirn erhalten
Am 20. April macht der Brain-
bus in Lachen Halt. Die mobile
Ausstellung vermittelt Grund -
lagen zur Anatomie und 
Funktionsweise des Gehirns
und lädt die Besucher ein, 
in die Welt der Neurowissen-
schaften einzutauchen.

Von Irene Lustenberger

Lachen. – 100 000 Milliarden Nerven-
zellen leisten täglich Schwerst arbeit.
Das Gehirn hat die komplizierteste
Struktur des menschlichen Körpers.

Was in diesem Organ abläuft, zeigt 
eine mobile Ausstellung: Im Brainbus
erklären Modelle, Multimedia-Statio-
nen und Experimente die wichtigsten
Funktionsweisen und Störungen des
Gehirns. Gleichzeitig werden Einbli-
cke in die Welt der Neurowissenschaf-
ten gewährt. Im vergangenen Jahr
wurde der Brainbus von 30 000 Er-
wachsenen und Schülern besucht,
nun befindet er sich mit neuen Inhal-
ten und Experimenten auf einer zwei-
ten Tour. Diesjähriger Schwerpunkt
der Ausstellung sind Funktionsstörun-

gen wie zum Beispiel Epilepsie. Der
Brainbus erklärt, wie diese entstehen
und wie man sie diagnostiziert und
behandelt. Ebenso erfährt der Besu-
cher Wissenswertes über das Phäno-
men Schmerz, sowie über die Alzhei-
mer- und Parkinsonkrankheit, De-
pressionen oder Multiple Sklerose.

Experiment «Klebeteppich»
In vielen neuen Experimenten und an
interaktiven Stationen erfahren Inte-
ressierte, was das Gehirn leistet und
wo seine Grenzen liegen. Besonders

eindrücklich ist das Experiment «Kle-
beteppich»: Der Gang mit Klettband-
Schuhen über einen Rasenteppich si-
muliert das für die Parkinson-Krank-
heit typische «Freezing». Dies hat zur
Folge, dass Betroffene ihre Beine
plötzlich nicht mehr bewegen können
und wie am Boden festgeklebt sind.
Neurowissenschafter geben zusätzli-
che Informationen zu den Ausstel-
lungsobjekten.

BRAINBUS IN LACHEN: 
MITTWOCH, 20. APRIL, 10 BIS 18.30 UHR,

PARKPLATZ SEEPLATZ

Der Brain Bus wartet am kommenden Mittwoch in Lachen auf Besucher. Bild zvg

Der Brainbus
Um das Publikum der Brain Awa-
reness Weeks zu erweitern, haben
die Schweizerischen Institute für
Neurowissenschaften gemeinsam
mit Life Science Communication
die Wanderausstellung Brainbus
entwickelt. Sie macht die Neuro-
wissenschaften einem breiteren
Publikum zugänglich, indem die
mobile Wanderausstellung Schulen
und hochschulnahe Institutionen
sowie öffentliche Plätze besucht.
Mit einfachen, aber eindrückli-
chen Experimenten und anschau-
lich erklärten Forschungsprojekten
wird den Besucherinnen und Besu-
chern in und vor dem Bus das
Spektrum dieser Wissenschaften
vorgeführt.

Der Brainbus startete am 7. April
zu einer Tour durch die Schweiz.
Geplant sind 80 Einsatztage in
37 Städten. (il)


